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MEDIENINFORMATION 

Totalrevidiertes Publikationsrecht geht in die Vernehmlassung 

Der Regierungsrat folgt dem Trend der zunehmenden Digitalisierung. Amts-

blatt und Gesetzessammlung sollen ab 2025 nur noch in elektronischer Form 

herausgegeben werden. Der Regierungsrat hat die Totalrevision des Publi-

kationsrechts zuhanden der externen Vernehmlassung verabschiedet. 

Der digitale Wandel in der Gesellschaft schreitet voran. Mit einer Totalrevision der 

kantonalen Publikationsgesetzgebung will der Nidwaldner Regierungsrat den heu-

tigen Bedürfnissen der grossen Mehrheit der Bevölkerung Rechnung tragen. So 

ist vorgesehen, sowohl das Amtsblatt als auch die Nidwaldner Gesetzessammlung 

– beides amtliche Publikationen – ab dem 1. Januar 2025 grundsätzlich nur noch 

in elektronischer Form herauszugeben. 

Das Amtsblatt des Kantons Nidwalden erscheint seit dem Jahr 1853 einmal wö-

chentlich in Papierform. Die Zahl der Abonnenten ist seit Jahren rückläufig und 

liegt aktuell bei rund 4'300. Mit einer Online-Plattform wird die Handhabung in Zu-

kunft wesentlich vereinfacht. So wird die Nutzung vermehrt individuell steuerbar 

und der Zugriff von überall her möglich sein. Interessierte Personen können soge-

nannte Push-Meldungen von verschiedenen Bereichen abonnieren. 

«Wir sind uns bewusst, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger keinen Zugang zu 

Online-Plattformen haben, doch ist dem Bedürfnis der Bevölkerung nach vermehr-

tem Einsatz digitaler Informationstechnologien Rechnung zu tragen», hält Land-

schreiber Armin Eberli fest. Bürgerinnen und Bürger können bei Bedarf am Schal-

ter in alle kantonalen Publikationsorgane Einsicht nehmen, so dass der Zugang 

sichergestellt ist. Ins Bundesrecht kann auf der Staatskanzlei ebenfalls Einsicht 

genommen werden.  

Aufwand für Nachführung auf Papier ist erheblich 

Auch die Nidwaldner Gesetzessammlung, wie sie seit 1983 herausgegeben wird, 

soll künftig nicht mehr im Druck erfolgen. Sie ist bereits seit geraumer Zeit unter 

gesetze.nw.ch online einsehbar. Dort kann seit Ende des letzten Jahres die Chro-

nologische Gesetzessammlung konsultiert werden, die mit dem neuen Publikati-

onsgesetz verbindlich vorgesehen ist. Mit Ausnahme des Kantons Schwyz verfügt 

heute kein Zentralschweizer Kanton mehr über eine Gesetzessammlung in 

https://gesetze.nw.ch/
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Papierform. Der Aufwand für die zweimalige Nachführung pro Jahr ist erheblich, 

verglichen mit der bescheidenen Zahl von noch rund 70 Abonnentinnen und Abon-

nenten. 

Eine summarische Gegenüberstellung der Kosten im Zusammenhang mit der Um-

stellung vom gedruckten zum elektronischen Amtsblatt ab 1.  Januar 2025 einer-

seits und dem Verzicht auf die bisher gedruckte Systematische Gesetzessamm-

lung andererseits hat ergeben, dass im Ergebnis davon auszugehen ist, dass für 

den Kanton keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Im Rahmen der geplanten Totalrevision wird ein sogenannter Primatwechsel voll-

zogen. Mit dem Verzicht auf das Amtsblatt in Papierform kann die gedruckte Fas-

sung nicht mehr massgebend sein, wenn der Inhalt eines Erlasses nicht mit der 

Systematischen Gesetzessammlung übereinstimmt. Dies soll künftig verbindlich 

die Chronologische Gesetzessammlung im Internet (Primat) sein. Der Primatwech-

sel bei der Rechtsverbindlichkeit von der gedruckten hin zur elektronischen Fas-

sung wurde auf Bundesebene bereits per 1. Januar 2016 vollzogen. 

Landrat befasst sich 2023 mit der Vorlage 

Das Amtsblatt ist ebenso für die Gemeinden das amtliche Publikationsorgan für 

die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen. Im neuen Publikationsge-

setz wird weiterhin davon abgesehen, die Gemeinden einer allgemeinen Publika-

tionspflicht für ihre rechtskräftigen Erlasse zu unterstellen, soweit es sich dabei 

nicht um Referendumsvorlagen handelt. 

Der Regierungsrat hat die totalrevidierte Fassung des Publikationsrechts in die ex-

terne Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis zum 17. Februar 2023. Die be-

reinigte Version soll vor Sommer 2023 im Landrat behandelt werden. Nach der 

rechtsgültigen Verabschiedung der Gesetzesrevision sind für das Jahr 2024 die 

Implementierung des elektronischen Amtsblattes und die Schulungen auf das 

neue Tool geplant. Im Anschluss tritt das neue Publikationsrecht auf 2025 in Kraft. 

RÜCKFRAGEN 

Armin Eberli, Landschreiber, Telefon +41 41 618 79 00, erreichbar am  
Freitag, 18. November, von 11.00 bis 12.00 Uhr. 

Stans, 18. November 2022 


